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Satzung des Gesangvereins „Eintracht“ 1910 Spechbach e. V. 

 

§1 – Name und Sitz des Vereins 

(1) Der Verein führt den Namen Gesangverein „Eintracht“ 1910 Spechbach e. V. und ist beim Amtsgericht 
Sinsheim im Vereinsregister Nr. 693 eingetragen. Er führt den Zusatz „eingetragener Verein“ 

(2) Der Verein hat seinen Sitz in Spechbach 
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr 

§2 – Zweck des Vereins 

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts 
„Steuerbegünstige Zwecke“ der Abgabenordnung. 

(2) Zweck des Vereins ist die Pflege des Chorgesangs. 
(3) Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch folgende Maßnahmen: 

a. Durch regelmäßige Proben bereitet sich der Chor für Konzerte  
b. und andere musikalische Veranstaltungen vor,  
c. stellt sich dabei auch in den Dienst der Öffentlichkeit. 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

(5) Die Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus den Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch 
Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergünstigungen 
begünstigt werden. Alle Inhaber von Vereinsämtern sind ehrenamtlich tätig. 

(6) Die Erfüllung des Vereinszweck geschieht ohne Bevorzugung einer politischen oder konfessionellen 
Richtung. 

§3 – Mitglieder 

(1) Der Verein besteht aus singenden und fördernden Mitgliedern. Singendes Mitglied kann jede 
stimmbegabte Person sein. Förderndes Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person sein, die 
die Bestrebungen des Chores unterstützen will, ohne selbst zu singen. 

(2) Um die Aufnahme in den Verein ist beim Vorstand schriftlich nachzusuchen. Minderjährige bedürfen zur 
Aufnahme in den Verein der Zustimmung ihrer gesetzlichen Vertreter. Über die Aufnahme entscheidet 
der Vorstand. Lehnt dieser den Aufnahmeantrag ab, so steht dem Betroffenen die Berufung zur 
Mitgliederversammlung zu. Diese entscheidet endgültig. 

§4 – Beendigung der Mitgliedschaft 

(1) Die Mitgliedschaft endet durch: 
a. Freiwilligen Austritt 
b. Tod 
c. Ausschluss 

(2) Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand unter Einhaltung 
einer vierteljährlichen Kündigungsfrist zum Schluss eines Kalenderjahres. Bis zu diesem Zeitpunkt 
bleibt das ausscheidende Mitglied zur Bezahlung des Mitgliedbeitrags verpflichtet. 

(3) Der Tod eines Mitglieds bewirkt das sofortige Ausscheiden. 
(4) Ein Mitglied kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, mit sofortiger Wirkung 

durch den Vorstand ausgeschlossen werden. Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung 
einer angemessenen Frist Gelegenheit zur Rechtfertigung zu geben. Der Beschluss über den Ausschluss 
ist mit Gründen zu versehen und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen. 
Gegen den Beschluss steht dem Mitglied die Berufung zur Mitgliederversammlung zu. Die Berufung 
muss innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang des eingeschriebenen Briefes beim Vorstand 
eingelegt werden. Über die Berufung entscheidet die nächste ordentliche Mitgliederversammlung. 
Macht ein Mitglied von der Berufung keinen Gebrauch, so stimmt es damit dem 
Ausschließungsbeschluss zu mit der Folge, dass eine gerichtliche Anfechtung nicht mehr möglich ist. 
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§5 – Pflichten der Mitglieder 

Alle Mitglieder haben die Interessen des Vereins zu fördern, die singenden Mitglieder außerdem die Pflicht, 
regelmäßig an den Singstunden teilzunehmen. Jedes Mitglied ist verpflichtet, den von der 
Mitgliederversammlung festgesetzten Beitrag pünktlich zu entrichten. Gleiches gilt für den von der 
Mitgliederversammlung aus besonderem Anlass beschlossenen Umlagesatz. 

§6 – Verwendung der Finanzmittel 

Mitgliedsbeiträge und andere Zuwendungen dienen allein den beschriebenen Zwecken des Vereins. Nicht mit 
dem angegebenen Zweck zu vereinbarende Zuwendungen oder unangemessene Vergütungen dürfen aus 
Vereinsmitteln weder an Mitglieder noch an andere Personen gewährt werden. 

§7 – Organe des Vereins 

(1) Organe des Vereins sind 
a. Die Mitgliederversammlung 
b. Der Vorstand 

§8 – Einberufung der Mitgliederversammlung 

(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt schriftlich unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung. 

(2) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das Interesse des 
Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Drittel der Mitglieder dies beantragen. 

(3) Sofern die Mitgliederversammlung in Form einer Präsenzveranstaltung aus schwerwiegenden Gründen 
nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden kann, entscheidet der Vorsitzende nach Anhörung des 
Vorstands, ob  

a. Die Mitgliederversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem Jahr, 
verschoben wird oder 

b. Die Hauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird. 
(4) Schwerwiegende Gründe (§8.3) liegen insbesondere bei Naturkatastrophen, aus Gründen des 

Infektionsschutzes, bei sonstigen außergewöhnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen Gründen 
eine ordnungsgemäße Durchführung unzumutbar wäre.  

(5) Die Mitgliederversammlung ohne persönliche Anwesenheit der Vereinsmitglieder im Sitzungsraum kann 
nach Absatz 3 Buchstabe b) durchgeführt werden, sofern eine Beratung und Beschlussfassung durch 
zeitgleiche Übertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer Hilfsmittel, insbesondere in Form 
einer Videokonferenz, möglich ist. Die nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und die Fassung 
von Beschlüssen in geheimer Abstimmung sind im Rahmen einer Mitgliederversammlung nach Absatz 3 
Buchstabe b) nicht möglich. Für sie gilt §9a Absatz 6. 

 

§9a – Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung wird vom ersten Vorsitzenden oder dessen Vertreter geleitet. 
(2) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, entscheidet bei der Beschlussfassung die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen. Stimmenthaltungen bleiben außer Betracht. Die Beschlüsse werden 
durch den/die Schriftführer/in protokolliert.  

(3) Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder.  
(4) Stimmengleichheit gilt als Ablehnung 
(5) Die ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die erschienene Anzahl 

der Mitglieder beschlussfähig. 
(6) Sofern die Mitgliederversammlung nach §8 Absatz 3 nicht in Form einer Präsenzveranstaltung 

durchgeführt wird, entscheidet der Vorsitzende nach Anhörung des Vorstands, ob 
a. Die nach dieser Satzung durchzuführenden Wahlen und Beschlussfassungen in geheimer 

Abstimmung in einer Präsenzversammlung (Wahlversammlung) durchgeführt werden oder 
b. Zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Briefwahl 

herbei- bzw. durchgeführt werden oder 
c. Zu treffende Beschlüsse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Online-

Abstimmung, bzw.  -Wahl herbei- bzw. durchgeführt werden. 
(7) Findet gemäß Abs. 6b eine Briefwahl statt, ist mit der Einladung zur Mitgliederversammlung, unter 

Einhaltung gesetzlicher Fristen, auch die Wahlunterlagen den stimmberechtigten Mitgliedern zu 
übergeben. Von da an beginnt der Zeitraum zur Teilnahme an der Briefwahl und endet einen Tag vor der 
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Mitgliederversammlung um 18.00 Uhr. Die Wahlunterlagen sind in der vorgenannten Frist an den ersten 
oder zweiten Vorsitzenden unter Berücksichtigung der Frist, in den Briefkasten abzugeben. 

(8) Stimmen die nicht abgegeben werden oder nicht fristgerecht eintreffen verlieren ihre Gültigkeit und 
bleiben bei der Wahl unberücksichtigt, selbes gilt für Wahlunterlagen, die nicht an dem unter Abs. 7 
genannten Abgabeort fristgerecht abgegeben werden. Die Wirksamkeit der Wahlen wird erreicht, wenn 
mindestens 15% der wahlberechtigten Mitglieder ihre Stimme fristgerecht abgegeben haben. 
 

§9b – Aufgaben der Mitgliederversammlung 

(1) Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben: 
a. Feststellung, Abänderung und Auslegung der Satzung 
b. Entgegennahme des Jahresberichts und der Jahresabrechnung des Vorstands 
c. Wahl des Vorstands 
d. Wahl von mindestens zwei Rechnungsprüfern, die Gewählten dürfen keine Vorstandsmitglieder 

sein. Die Rechnungsprüfer werden für die Dauer von 2 Jahren gewählt. 
e. Festsetzung des Mitgliederbeitrags 
f. Genehmigung der Jahresrechnung und Entlastung des Vorstandes 
g. Beschlussfassung über die Auflösung des Vereins 
h. Entscheidung über die Berufung nach §3 dieser Satzung 
i. Entgegennahme des musikalischen Berichtes des Chorleiters 

§10 – Der Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus: 
a. Dem geschäftsführenden Vorstand 
b. Dem/den Chorleiter/n 
c. Dem Beirat, gebildet aus mindestens vier aktiven Mitgliedern des Chores 

(2) Dem geschäftsführenden Vorstand gehören an: 
a. Der/die erste Vorsitzende 
b. Der/die stellvertretende Vorsitzende 
c. Der/die Schriftführer/in 
d. Der/die Kassenführer/in 

(3) Der geschäftsführende Vorstand ist Vorstand im Sinne des §26 BGB. 
(4) Die Vertretung erfolgt jeweils durch zwei Vorstandsmitglieder, darunter der/die erste Vorsitzende oder 

der/die stellvertretende Vorsitzende. 
(5) Scheidet ein Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes vorzeitig aus dem Amt aus, ist der Restvorstand 

befugt, bis zur Neubestellung durch die nächste Mitgliederversammlung den Vorstand zu ergänzen, bzw. 
ein geschäftsführendes Vorstandsmitglied mit den Aufgaben des Ausgeschiedenen zu betrauen. Ein 
Vorstandsmitglied darf jedoch nicht mehr als zwei Vorstandsämter ausüben. 

(6) Die Vorstandsmitglieder werden nach dem rollierenden System auf die Dauer von zwei Jahren gewählt, 
mit Ausnahme des Chorleiters, der durch den Vorstand berufen wird. In Einem Jahr wird der/die 1. 
Vorsitzende und der/die Kassenführer/in sowie mindestens zwei Beiratsmitglieder gewählt und im 
nächsten Jahr der/die 2. Vorsitzende und der/die Schriftführer/in sowie mindestens zwei 
Beiratsmitglieder. Wählbar in den geschäftsführenden Vorstand sind nur Vereinsmitglieder. 

(7) Der Vorstand fasst seine Beschlüsse in Vorstandssitzungen, die vom Vorsitzenden oder stellvertretenden 
Vorsitzenden schriftlich oder mündlich einberufen werden. Die Beschlüsse des Vorstands sind schriftlich 
niederzulegen und vom Vorsitzenden und Schriftführer zu unterzeichnen.  

(8) Eine Vorstandssitzung ist auch einzuberufen, wenn entweder 1/3 der Vorstandsmitglieder oder die 
absolute Mehrheit des geschäftsführenden Vorstands dies wünscht. 

(9) Der/die erste Vorsitzende oder der/die zweite Vorsitzende führt die Beschlüsse der 
Mitgliederversammlung und des Vorstands aus bzw., überwacht deren Ausführung. 

 
§11 – Satzungsänderungen 

(1) Die Beschlussfassung über Satzungs- oder Zweckänderungen obliegt der Mitgliederversammlung. 
Satzungsänderungen oder Zweckänderungen bedürfen der generellen Ankündigung im 
Einladungsschreiben und können im Wege der nachträglichen Antragsstellung nicht der Tagesordnung 
hinzugefügt werden. Für Satzungsänderungen einschließlich Zweckänderungen ist die Mehrheit von 2/3 
der anwesenden Mitglieder erforderlich. Die Beschlüsse werden durch den/die Schriftführer protokolliert. 
Stimmberechtigt sind alle volljährigen Mitglieder. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. 

(2) Jeder Beschluss über die Änderung der Satzung ist vor dessen Anmeldung beim Registergericht dem 
zuständigen Finanzamt vorzulegen. 

 
§12 – Auflösung des Vereins 
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Die Auflösung des Vereins kann nur in einer eigens zu diesem Zweck einberufenen Mitgliederversammlung mit 
einer Mehrheit von drei Viertelteilen der abgegebenen gültigen Stimmen beschlossen werden. Stimmenthaltungen 
bleiben außer Betracht. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der/die Vorsitzende 
und der/die stellvertretende Vorsitzende die gemeinsam vertretungsberechtigten Liquidatoren. 
 
 

§13 – Verwendung des Vereinsvermögen 

Das Vereinsvermögen in Geld- und Sachwerten ist im Falle der Auflösung nach Erledigung sämtlicher 
Verbindlichkeiten dem Bürgermeisteramt Spechbach zu treuen Händen zu übertragen, mit der Weisung, dieses 
einem öffentlich singenden Verein, welcher nach der Auflösung des Gesangvereins gegründet wird und die 
gleichen Interessen unseres Vereins vertritt, sowie dem Chorverband Kurpfalz Heidelberg und dem Deutschen 
Sängerbund angehört, auszuhändigen. 
 

§14 – Inkrafttreten 

 
Die vorliegende Satzung ist in der Mitgliederversammlung vom 13.11.2021 beschlossen worden. Der Vorstand 
kann zur vorliegenden Satzung eine Geschäftsordnung erlassen. 
 


